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Amtliche Bekanntmachungen
 

In der Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Rangsdorf am 10.05.2012 wurden zu 
folgenden Angelegenheiten Beschlüsse gefasst:  
 
Antrag auf Einräumung von Dienstbarkeiten  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/032 
Der Hauptausschuss Rangsdorf beschließt die Zustimmung zur Bewilligung eines Geh-,Fahr- und- 
Leitungsrechtes auf dem nicht als öffentliche Verkehrsfläche gewidmeten Teil des kommunalen 
Grundstücks Flur 11 Flurstück 414 (Platz der Deutschen Einheit) zu Gunsten der Flurstücke 409/1 und 
409/3 der Flur 11 zur rechtlichen Sicherung der Zufahrt als Voraussetzung der Bebaubarkeit der 
Grundstücke. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Abweichung von der Stellplatzsatzung für die Nutzungsänderung einer Produktions- und Lagerhalle in 
der Gemeinde Rangsdorf, Ortsteil Groß Machnow  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/053 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf erteilt zum Vorhaben Nutzungsänderung einer 
Produktions- und Lagerhalle in der Gemeinde Rangsdorf, OT Groß Machnow, Flur 3, TF Flurstücke 
150/2, 221 die Zustimmung zur Abweichung von der Stellplatzsatzung hinsichtlich der Reduzierung 
der erforderlichen 71 Stellplätze auf 10 Stellplätze. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Hallenerweiterung in der Gemarkung Groß Machnow, Am Spitzberg  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/054 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des Einvernehmens gemäß § 
36 Baugesetzbuch zum Antrag auf Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplans „Theresenhof 
Groß Machnow, Handels- und Gewerbestättengebiet“ zur Überschreitung der Baugrenze um ca. 10 m 
(227 m²) für eine Hallenerweiterung und Reduzierung der festgesetzten Pflanzflächen auf dem 
Grundstück in der Gemarkung Groß Machnow, Am Spitzberg 5, Flur 2, Flurstück 50. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Errichtung einer Lagerhalle und einer Überdachung in Rangsdorf, Berliner 
Chaussee  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/055 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf erteilt das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 
Baugesetzbuch zur Errichtung einer Lagerhalle und einer Überdachung in Rangsdorf, Berliner 
Chaussee 3 und 4, Flur 14, Flurstücke 8 und 7. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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In der Sitzung der Gemeindevertretung Rangsdorf am 31.05.2012 wurden zu folgenden 
Angelegenheiten Beschlüsse gefasst: 
 
Benennung der allgemeinen Stellvertreterin des Bürgermeisters  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/064 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf benennt Frau Sandra Bahr mit Wirkung vom 01. 
Juni 2012 als allgemeine Stellvertreterin des Bürgermeisters der Gemeinde Rangsdorf. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten Frau Jacqueline Müller 
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/065 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt Frau Jacqueline Müller mit Wirkung vom 
01.06.2012 als Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Rangsdorf abzuberufen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rangsdorf  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/060 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die 1. Änderung und Ergänzung des 
Flächennutzungsplanes (FNP) der Gemeinde Rangsdorf wie folgt: 
 
1. Änderung der Darstellung der Fläche von Landwirtschaft in Wohnbaufläche östlich des 
Meinhardtsweges. 
2. Darstellung der Flächen westlich/südwestlich der Puschkinstraße als Wald- in Grünfläche bzw. 
umgekehrt. 
3. Darstellung von „Straße geplant/Suchraum für Trasse“  durch das Gelände der Bücker- 
werke. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Abwägung zum Bebauungsplanentwurf RA 9-5 "Puschkinstraße-Süd" der Gemeinde Rangsdorf  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/026 
Nach Prüfung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander beschließt die 
Gemeindevertretung Rangsdorf die in der Anlage beigefügten Abwägungsvorschläge zu den während 
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, der Nachbargemeinden ein- gegangenen Stellungnahmen zum 
Bebauungsplanentwurf RA 9-5 „Puschkinstraße-Süd“ der Gemeinde Rangsdorf. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Auslegungsbeschluss des Bebauungsplanentwurfes RA 9-5 "Puschkinstraße- Süd" der Gemeinde 
Rangsdorf  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/028 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf billigt den Bebauungsplanentwurf RA 9-5 „Puschkinstraße-Süd“ 
und die Begründung einschließlich Umweltbericht in der Fassung vom 21.05.2012. Sie beschließt die 
öffentliche Auslegung für die Dauer eines Monats nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und der 
Nachbargemeinden § 2 Abs. 2 BauGB. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Eisenbahnkreuzungsvereinbarung mit der DB Netz AG zur Bahnübergangsbeseitigung  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/052 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die Unterzeichnung der 
Eisenbahnkreuzungsvereinbarung (EKrV) mit der DB Netz AG zur Bahnübergangsbeseitigung und 
Herstellung einer Eisenbahnüberführung in der Fassung vom 19.04.2012 als Voraussetzung für die 
Realisierung der Maßnahme. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Umbenennung eines Straßenabschnittes der Jühnsdorfer Straße  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/047 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt, den Abschnitt der Jühnsdorfer Straße zwischen dem 
Baugebiet „See-Enden“ und der Friedensallee in „Alte Jühnsdorfer Straße“ umzubenennen. Die 
Hausnummerierung wird in beiden Abschnitten nicht geändert. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Ankauf von Straßenflächen  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/049 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt, das Flurstück 199 der Flur 11 als Bestandteil des 
Grenzweges sowie eine Teilfläche aus dem Flurstück 1078 der Flur 11 als Bestandteil des 
Pramsdorfer Weges im Rahmen des rückständigen Grunderwerbs von Verkehrsflächen anzukaufen. 
Die Konditionen werden auf 1,00 €/m² bei Übernahme der Kosten des Vertrages und seiner 
Durchführung durch die Gemeinde festgelegt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Vereinbarung mit der evangelischen Kirchengemeinde Rangsdorf zur Zuordnung des Kirchhof-
Flurstückes 
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/036 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt den Abschluss der als Anlage beigefügten 
Vereinbarung mit der evangelischen Kirchengemeinde Rangsdorf und die Übernahme der 
entstandenen Straßenbaukosten als Voraussetzung für die Beantragung der Zuordnung des 
volkseigenen Flurstückes 77 der Flur 5 (Kirchhof) durch die evangelische Kirchengemeinde 
Rangsdorf. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Anfrage der GEDOK Brandenburg zur Nutzung des Bibliotheksgebäudes in der Seebadallee 45  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/018 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt, dass die Galerie KUNSTFLÜGEL des 
Vereins GEDOK Brandenburg e.V. in das Gebäude Seebadallee 45 zieht, sobald die Bibliothek in das 
neue Rathaus umgezogen ist. Die Galerie KUNSTFLÜGEL nutzt das Gebäude auf unbestimmte Zeit 
für Ausstellungen und Veranstaltungen gemäß Mietvertrag. Es werden analog zu den Zuschüssen der 
letzten Jahre keine Mietkosten erhoben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Zuschuss für verschiedene Vereine zur besonderen Förderung von Festen in der Gemeinde Rangsdorf 
entgegen der Richtlinie über die Kultur- und Sportförderung  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/058 
Die Gemeindevertretung beschließt, folgenden Vereinen Zuschüsse entgegen der Richtlinie über die 
Kultur- und Sportförderung für die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen in 
2012 zu gewähren: 
 
SV Lok Rangsdorf e.V. zur Durchführung des Lindenblütenfestes 3.200 Euro 
LPV Mittelbrandenburg e.V. zur Durchführung des Workcamps 3.000 Euro 
Verein für Handwerk und Gewerbe zur Durchführung des Neptunfestes 1.500 Euro 
Seesportclub Rangsdorf e.V. zur Durchführung des Hafenfestes 450 Euro 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Sportstättenentwicklungskonzeption der Gemeinde Rangsdorf  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/056 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt die beiliegende 
Sportstättenentwicklungskonzeption als Handlungsrichtlinie. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Beschluss der Jahresrechnung 2011 für die Kita "Waldhaus" - DRK  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/051 
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Jahresrechnung 
2011 für die Kita „Waldhaus“ in Trägerschaft des DRK Kreisverbandes Fläming- Spreewald e.V. 
2.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Rückzahlung des 
Überschusses in Höhe von 43.749,71 € an die Gemeinde Rangsdorf. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Aneignung herrenloser Grundstücke  
 
Beschlussvorschlag (geänderte Fassung): BV/2012/046 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die Übernahme der Aneignungsrechte gem. § 
928 Abs. 2 BGB vom Land Brandenburg für die herrenlosen Grundstücke Flur 4, Flurstücke 
263, 451 in Rangsdorf unter der Voraussetzung, dass diese unentgeltlich oder nur zu einen geringen 
symbolischen Wert erfolgt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden zu folgenden Angelegenheiten Beschlüsse gefasst: 
 
Verkauf eines Grundstückes  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/045 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt unter Berücksichtigung der Entbehrlichkeit die 
Veräußerung des Grundstückes …, … in Rangsdorf zu folgenden Konditionen: 
 

- Kaufpreis gemäß noch zu erstellendem Verkehrswertgutachten bzw. Bodenrichtwert 
- Mehrerlösabführungsklausel für den Fall des Weiterverkaufs innerhalb von 5 Jahren 
- Verpflichtung zum Bau eines Wohnhauses innerhalb von 3 Jahren nach 

Eigentumsumschreibung 
- Sämtliche Kosten der Vertragsvorbereitung und -durchführung sind vom Käufer zu tragen 
- Die Gemeindevertretung stimmt der Eintragung einer Grundschuld in Höhe des Kaufpreises 

zzgl. baulicher Investitionen auf dem Kaufgegenstand vor Eigentumsumschreibung durch 
den Käufer zu 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Grundstückstauschvertrag mit der GEWOBAG und Erteilung einer Löschungsbewilligung  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/050 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt, der GEWOBAG unter Berücksichtigung der 
Entbehrlichkeit eine Teilfläche aus dem Flurstück …der Flur … zu veräußern und die Löschung der im 
Grundbuchblatt … von Rangsdorf in Abt. II lfd. Nr. … zugunsten der Gemeinde Rangsdorf 
eingetragenen Belastungen zu bewilligen, sofern die GEWOBAG der Gemeinde hierfür kosten- und 
lastenfrei das Flurstück … der Flur … in Rangsdorf überträgt. Die Kosten des Vertrages trägt die 
GEWOBAG. 
Der Wert der Teilfläche aus Flurstück … der Flur … wird mit dem Wert des Flurstückes … der Flur 3 
verrechnet. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Vergabe von hochbautechnischen Arbeiten, LOS 1 "Erweiterter Rohbau" - Tischvorlage  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/059 
 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf stimmt dem Vergabevorschlag zur Durchführung von 
hochbautechnischen Arbeiten für den Ersatzbau des Krippenteils des kleinen Hauses der KITA 
„Spatzennest“, LOS 1 „Erweiterter Rohbau“ an die Firma EURO – BAU GmbH Möckern, Hohenziatzer 
Weg 2a aus 39291 Möckern zu. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Vergabe von hochbautechnischen Arbeiten, LOS 2 "Heizung, Lüftung, Sanitär - Tischvorlage  
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/061 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf stimmt dem Vergabevorschlag zur Durchführung von 
hochbautechnischen Arbeiten für den Ersatzbau des Krippenteils des kleinen Hauses der KITA 
„Spatzennest“, LOS 2 „Heizung, Lüftung, Sanitär“ an die Firma Fritz-Haustechnik, Humboldtstraße 5 
aus 15230 Frankfurt (Oder) zu. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Vergabe von hochbautechnischen Arbeiten, LOS 3 "Elektro" -Tischvorlage- BV/2012/062 
 
Beschlussvorschlag: BV/2012/061 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf stimmt dem Vergabevorschlag zur Durchführung von 
hochbautechnischen Arbeiten für den Ersatzbau des Krippenteils des kleinen Hauses der KITA 
„Spatzennest“, LOS 3 „Elektro“ an die Firma Elektroinstallation E.Gerigk, Lindenbrücker Weg 6 aus 
15806 Zossen zu. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Satzung 
über die Erhebung einer Zweitwohungssteuer 

in der Gemeinde Rangsdorf 
 

vom 25.07.2012 
 

(Zweitwohnungsteuersatzung) 
 

 
Aufgrund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/7 [Nr.19]), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. März 2012 (GVBl. I/12 [Nr.16]) in Verbindung mit den §§ 1,2 
und 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I/04 [Nr.8] S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 13.03.2012 (GVBl. I/12 [Nr.16]), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf 
in ihrer Sitzung am 19.07.2012 folgende Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
beschlossen: 
 

§ 1 
Steuererhebung 

 
Die Gemeinde Rangsdorf erhebt als örtliche Aufwandssteuer eine Zweitwohnungssteuer. 
 

§ 2 
Steuergegenstand und Steuerpflichtiger 

 
(1) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung im Gemeindegebiet, die jemand neben seiner 

Hauptwohnung (außerhalb des Gemeindegebietes) zu Zwecken des persönlichen 
Lebensbedarfes innehat, insbesondere zu Erholungs-, Berufs- und Ausbildungszwecken. Eine 
Wohnung verliert die Eigenschaft als Zweitwohnung nicht dadurch, dass der Inhaber sie 
zeitweilig zu einem anderen Zweck nutzt. 

 
(2) Als Zweitwohnungen im Sinne dieser Satzung gelten Wohnungen, die über 
 

- mindestens 24 qm Wohnfläche und mindestens ein Fenster 
- Energieversorgung, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in vertretbarer 

Nähe    
- Voraussetzungen zum Kochen 

 
 verfügen und damit wenigstens vorübergehend zum Wohnen geeignet  sind. 
 
(3) Die vorübergehende Nutzung zu anderen Zwecken, insbesondere zur Überlassung an Dritte, 

steht der Zweitwohnungseigenschaft nicht entgegen. 
 
(4) Nicht der Steuer unterliegen 
 
 a) Gartenlauben im Sinne des § 3 Absatz 2 und § 20a des Bundeskleingartengesetzes 

(BKleingG) vom 28.02.1994 (BGBl. I S. 210), in der jeweils gültigen Fassung. Dies gilt nicht für 
Gartenlauben nach § 20a Satz 1 Nr. 8 BKleingG, deren Inhaber vor dem 3.10.1990 eine 
Erlaubnis zur dauernden Nutzung der Laube zu Wohnzwecken erteilt wurde. 

 
 b) Die Steuerpflicht entfällt bei nicht dauernd getrennt lebenden verheirateten Personen, deren 

eheliche Wohnung sich außerhalb des Gemeindegebietes Rangsdorf befindet und die die 
Zweitwohnung aus beruflichen Gründen halten. 

  
(5) Steuerpflichtiger ist, wer im Gebiet der Gemeinde Rangsdorf eine Zweitwohnung innehat. 

Inhaber einer Zweitwohnung ist derjenige, dem die Verfügungsbefugnis über die Wohnung als 
Eigentümer, Wohnungsmieter oder als sonstigem Dauernutzungsberechtigten zusteht. 
Wohnungsinhaber ist auch derjenige, dem eine Wohnung zur unentgeltlichen Nutzung 
überlassen worden ist. 
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(6) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweitwohnung, so sind sie 

Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Steuermaßstab 

 
(1) Die Steuer wird nach der lagedifferenzierten Wohnfläche berechnet. 
 
(2) Als Wohnfläche gilt die Fläche nach der Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 

(Wohnflächenverordnung WOFLV, Bundesgesetzblatt 2003 I Seite 2346). Zur Wohnfläche 
gehören insbesondere Wohn- und Schlafräume, Küchen, Badezimmer, Toiletten, Flure, 
Wintergärten und geschlossene Terrassen.  

 
(3) Die Lagedifferenzierung erfolgt entsprechend der nachfolgenden Zonen: 
 
  Zone 1  Lage außerhalb einer Ortslage 
  Zone 2  Lage innerhalb einer Ortslage östlich der Bahnlinie 
  Zone 3  Lage innerhalb einer Ortslage westlich der Bahnlinie, ohne die  
    Zone 4 
  Zone 4  direkte Wasserlage und Zugang zum Rangsdorfer See 
 

§ 4 
Steuersatz 

 
Die Steuersätze betragen: 
 
a) für zum dauerhaften Wohnen genutzte Zweitwohnungen in Wohnhäusern 
 
  Zone 1  2,68 €/m²  
 
  Zone 2  4,03 €/m² 
 
  Zone 3  5,70 €/m² 
 
  Zone 4  6,71 €/m² 
  
b) für Zweitwohnungen, die nicht das ganze Jahr genutzt werden können in Bungalows,   

Wochenendhäusern und Datschen 
 
   Zone 1  1,34 €/m² 
 
   Zone 2  2,02 €/m² 
 
   Zone 3  2,85 €/m² 
 
   Zone 4  3,36 €/m² 
 

§ 5 
Entstehung und Ende der Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Die Steuerpflicht für ein Kalenderjahr entsteht am 1. Januar eines Jahres. Tritt die 

Zweitwohnungseigenschaft erst nach dem 1. Januar eines Jahres ein, so entsteht die 
Steuerpflicht mit dem ersten Tag des auf diesen Zeitpunkt folgenden Monats. 

 
(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Zweitwohnungseigenschaft 

entfällt. 
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§ 6 
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 

 
(1)  Die Gemeinde Rangsdorf setzt die Steuer für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht 

erst während des Kalenderjahres entsteht oder endet – für den Rest des Kalenderjahres durch 
Verwaltungsakt fest.  

 
(2) Die Steuer ist jeweils mit einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. 

August und 15. November fällig. Entsteht die Steuer erst während des Kalenderjahres, so wird 
sie erstmalig einen Monat nach dem zugehen des Abgabenbescheides für die zurückliegende 
Zeit fällig. Nachfolgend bestimmt sich die Fälligkeit nach Satz 1., sofern die dort festgelegten 
Fälligkeitsdaten im betreffenden Kalenderjahr noch nicht vergangen sind. 

 
(3)  Endet die Steuerpflicht, ist die zu viel gezahlte Steuer zu erstatten. 
   

§ 7 
Anzeigepflicht 

 
(1) Wer Inhaber einer Zweitwohnung ist bzw. wird oder eine Zweitwohnung aufgibt, hat dies der 

Gemeinde Rangsdorf innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
 
 (2) Inhaber einer Zweitwohnung sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der Steuer 

maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser 
Veränderungen auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen Auskunft zu 
erteilen. Sofern der Steuerpflichtige in der Vergangenheit bereits durch Verwaltungsakt zur 
Zweitwohnungssteuer herangezogen wurde und sich Änderungen nicht ergeben haben, gelten 
die zur Steuererhebung und Festsetzung notwendigen Daten bereits als erhoben.  

  
§ 8 

Steuererklärung 
 

(1) Der Inhaber der Zweitwohnung ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Zur Abgabe 
einer Steuererklärung ist auch verpflichtet, wer hierzu von der Gemeindeverwaltung 
aufgefordert wird. 

 
(2) Der Steuerpflichtige hat innerhalb eines Monats nach Aufforderung oder bei Änderung des 

Steuermaßstabes eine Steuererklärung abzugeben. Soweit die Gemeindeverwaltung hierzu 
entsprechende Formblätter vorhält, sind diese zu verwenden. 

 
§ 9 

Mitteilungspflichten 
 
Die Mitwirkungspflichten Dritter, insbesondere derjenigen, die dem Steuerpflichtigen die Wohnung 
überlassen oder ihm die Mitnutzung gestattet haben – zum Beispiel des Vermieters, des Eigentümers 
des Grundstückes oder der Wohnung oder des Hausverwalters nach §§ 20 ff des 
Wohnungseigentumsgesetzes – ergeben sich aus § 93 der Abgabenordnung. 
 

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

 
 
(1) Ordnungswidrig nach dieser Satzung handelt, wer  
 

a) entgegen § 7 Abs. 1 dieser Satzung seinen Anzeigepflichten nicht genügt, insbesondere als 
Inhaber einer Zweitwohnung dies bzw. die Aufgabe einer Zweitwohnung nicht innerhalb 
eines Monats anzeigt. 

 
b) entgegen § 7 Abs. 2 dieser Satzung für die Höhe der Steuer maßgebliche Veränderungen 

nicht unverzüglich meldet oder auf Verlangen entsprechende Auskünfte erteilt. 
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c) entgegen § 8 dieser Satzung seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt. 
 
(2) Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Absatzes 1 können mit einem Bußgeld bis zur Höhe des 

in § 15 (3) 2. Halbsatz KAG bestimmten Betrages geahndet werden. 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2012 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Rangsdorf über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
vom 28.05.2010 außer Kraft. 
 
Rangsdorf, den 25.07.2012 
 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 
 
  

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Allgemeinverfügung 
zur Neubenennung einer Straße in der Gemeinde Rangsdorf 

 
Mit Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf vom 31.05.2012, Beschluss-Nr: 
BV/2012/047, wird der Abschnitt der Jühnsdorfer Straße zwischen dem Abschnitt im Baugebiet „See-
Enden“ und der Friedensallee, Flur 6 Flurstück 103, in „Alte Jühnsdorfer Straße“ umbenannt. 
Der betroffene Abschnitt ist in beiliegender Karte gekennzeichnet. 
 
Die Begründung des Beschlusses kann in der Gemeindeverwaltung, Ladestr. 6 in 15834 Rangsdorf zu 
den Öffnungszeiten bzw. im Internet unter www.rangsdorf.de, Politik / Bürgerinformation, eingesehen 
werden. 
 
Die Umbenennung gilt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Gemeinde Rangsdorf – Der Bürgermeister – Ladestr. 6 
in 15834 Rangsdorf schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen  
 
Rangsdorf, den 15.06.2012  
 
 
……………………………………     Siegel 
gez. Klaus Rocher 
Bürgermeister  

http://www.rangsdorf.de/
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